
und diese so zu erltöhen, daß sie dem zusl!tzUchen Mittelbedarf 
der sm wenigsten entwickelten Länder voll Rechnung tragen, 
namentlich auch dem Bedarf derjenigen Länder, die im 
Anschluß an die Zweite Konferenz der Vereinten Nationen 
über die sm wenigsten entwickelten Länder der Liste der sm 
wenigsten entwickelten Länder binzugeftlgt wurden; 

4. beschließt, 

a) die Zwischenstaatliche 'Thgung auf hoher Ebene zur 
globalen Ha\bzeitf1berprg der Durcbfllhrung des Aktions
programms für die neunziger Jabre zugunsten der sm wenig
sten entwickelten Länder vom 26. September bis 6. Oktober 
1995 in New York abzuhnlten, wobei dieser Thgung sm 
25. September 1995 ein eintägiges Treffen hochrangiger 
Vertreter vorausgehen soll. Sollte ein Mitgliedstaat anbieten, 
diese Thgung auszurichten, so würde der Handels- und 
Entwicklungsrat dieses Angebot auf seiner. FrUhjahrstagung 
1995 enrspxechend in Erwägung ziehen. Die Thgung wird die 
globale Halbzeitliberprilfug vornehmen, gegebenenfalls neue 
Maßnahmen erwägen und der Generalversammlung über die 
bei der Durcbfllhrung des Aktionsprogramms erzielten Fort
schritte Bericht erstatten; 

b) zur Vmbeteilldlg der ZwischenstentIichen Thgung auf 
hober Ebene Anfang 1995 für die Dauer einer Woche in Genf 
eine Thgung der Regierungssachverstllndigen der Geberllinder 
und der multi1atera1en und bilateralen Institotionen für 
finAnzielle und technische HiJfe mit VeilleleiR der sm wenig
sten entwickelten Länder einzuberufen; 

c) regionale Folgetreffen der zuständigen Regional
kommissionen der Vereinten Nationen in enger Abstimmung 
mit der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen auszurichten. mit dem Ziel, die bestehenden Rege
lungen für die Zusammenatbeit auf regionaler und subregiona
ler Ebene zu vetbessern und zu stIIrken und sachdienliche 
BeitriIge zu der ZwischenstentIichen Thgung auf hober Ebene 

. zu leisten; 

d) die Otgane, Otganisationen und Prognmune des 
Systems der Vereinten Nationen zu bitten. in wem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich sektorale Bewertungen der Durch
ff1hrung des Aktionsprogramms vOlZUnehmen; 

e) darum zu ersuchen, daß Anfang 1995 eine interin
stitotionelle Thgung einberufen wird, um die volle Mobilisie
rung und Koordination a\Ier Organe, Otganisationen und 
Prognmune des Systems der Vereinten Nationen im Rahmen 
der Vorbereitungen für die globale Halbzeitilberprilfung si
cherzustellen; 

5. beschließt artJerdtlm, die Kosten der Thilnahme von 
zwei Vexlteletn aus jedem der sm wenigsten entwickelten 
Länder an der Zwischenstaatlichen Thgung auf hoher Ebene 
aus den nicht ausgeschöpften außeIplanmlißigen Mitteln des 
nach Resolution 44t228 der Generalvenwmmhmg vom 22. De
zember 1989 eingerichteten freiwilligen 'li'euhandfonds sowie 
erfordetIichenfa\ls durch die U1DBChichtung von vorhandenen 
Mitteln im otdentlichen Haushalt zu bestreiten. Außerdem 
sollte die Möglichkeit untersucht werden, daflIr außeIplan
mäßige Mittel heranzuziehen, insbesondere anch zur Fi
nanzierung der Kosten der Thilnahme eines V...- aus 
jedem der sm wenigsten entwickelten Länder an der in Zif
. fer 4 b) genannten Thgung; 

6. begriifJt die Maßnahmen, die das Sekretariat der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
exgxiffen bat, um Vorbereitungstteffen von Sacbverstllndlgen
gxappen einzuberufen, und bittet die Geber, für diesen Zweck 
sowie insbesondere für die Vorbereiteng der Fachdokomenta
tion angemessene außeIplanmlißige Mittel bereitzustellen; 

7. wiederholt Ihr in Resolution 461156 an den Ge
netaIsekteti!r gerichtetes Emu:hen, nußerpIanmIiIIige Mittel zu 
beschaffen, um die Thi\nahme von mirulßSIMs einem Vertreter 
aus jedem der sm wenigsten entwickelten Länder an der 
FtOhjabxstagung des Handels- und Entwick\ungstnts sowie die 
angemessene Thilnalune der sm wenigsten entwickelten 
LlInder an den Vorbereitungs-, Sachvetstiindigen- und Sektor
treffen für die globale Halbzeitprf1fung sicherzustellen; 

8. fordtlrt a\Ie Länder sowie die multilateralen und bi
lateralen Institotionen für finanzielle und technische HiJfe 
nachdrllckl/ch mq, die erforderlichen MaBnaIxmen zu er
greifen, um die angemessene Vorberei:tang der Zwischen
stsatIichen Thgung auf hober Ebene zu gewlibr1eisten; 

9. ersucht a\Ie zuständigen Organe, Otganisationen und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen, Berichte vor
zulegen, die eine ÜberprIJfung der Durcbfllhrung des Aktions
programms in ihrem ZustIlndigkeltsbereich enthalten. untet 
besonderer Berllcksichtigxmg derjenigen Bereiche, in denen die 
eing!lg81lgenen Verpflichtungen bislang noch nicht erfDIIt 
wotden sind, sowie gegebenenfa\ls Vorschläge für neue 
Maßnahmen, als weitetet Beittng zu den Vorbereitungen für 
die globale Halbzeitllbetpxilfung; 

10. bittet den Genera1sekretlir, der Generalversammlung 
auf ibret fUnfzigsten 'Thgung Empfehlungen zu unterbreiten. 
um sicherzustellen, daß das Sekretariat der Handels- und 
EntwickIungskonferenz der Vereinten Nationen über genügend 
Kapnzitllt verfIIgt, um die Ergebnisse der globalen Halbzeit
ilbetpxilfung wirksam weitetzuvexfolgen und Anschlußmaß
nahmen an die Schlußfolgerungen und Empfehlungen zu 
ergreifen, die von den großen Konferenzen der Vereinten 
Nationen im Hinblick auf die sm wenigsten entwickelten 
Länder vexabscbiedet wurden; 

11. ersucht den Genera1sekteIlI, der Generalversammlung 
auf ibret fiInfzigsten Thgung einen Bericht über die Zwischen
staatliche Thgung auf hober Ebene sowie ilber die Durch
ff1hrung dieser Resolution vorzulegen: 

92. Plenarsilzung 
19. Dezember 1994 

4919'). JnternatloDaler Handel und Entwld<Jung 

Die Generalversammlung, 

In Bekriiftlgung der Erklllrung ilber internationale wirt
schaftliche Zl1sammenatbeit, insbesondere über die Nenbele
bURg des W'Jrtschaftswacbstums und der Entwicklung in den 
Entwicklungsllindem16, der Internntionalen Entwicklungs
sttategie fIIr die V'1etIe Entwicklungsdeknde der Vereinten 
Nationen", dex Neuen Agendn der Vereinten Nationen für die 
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren'·, des Aktions
programms für die neunziger Jabre zugunsten der sm weni!!.
sten entwickelten LlInder'", der Verpflichtung von Cartagena , 
der Agendn 213 und der verschiedenen 'ObereinkIInfte die 
einen Gesamttnhmen für ein nachhaltiges W'Jrtschaftswachs.. 
turn und eine bestandfllhige Entwicklung zur Bewllltigxmg der 
Herausforderungen der neunziger Jabre vorgeben, 



unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1995 (XIX) vom 
30. n-ber 1964 in der gelinderten Fassung'" über die 
Scludl'ung der Handels- und EntwicklungskoDferenz der 
Vereint!m Nationen als ein Organ der Generalversammlung, 
47/183 vom 22. Dezember 1992 über die achte 'Thgung der 
Konferenz sowie 48/55 vom 10. Dezember 1993 über interna
tionalen Handel und Entwicklung, 

Kenntnis nehmend von den FOrIscbritten, die von der 
Hande1s- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
bei der Umsetnmg der Ergebnisse ihrer achten 'Thgung erzielt 
worden sind, insbesondere von dem Beitrag, den sie 1m 
Rahmen ihres Mandats zu Handels- und Entwicklungsfragen 
geleistet bat, 

betonend, wie wichtig ein offenes, auf Regeln gestiltztes, 
g=htes, sicheres, Dicht diskriminierend, transparentes und 
berechenbares multilaterales Handelssystem ist, 

sowie betonend, daß ein gIInstiges und förderliches interna
tionales wirtscbaftliches und finanzielles Umfeld und ein 
positives Jnvestitionsklima für die wirtscbaftliche Gesundung 
und das Wachstnm der Weltwirtschaft, insbesondere für das 
nachhaltige Wmschaftswachstum und eine bestandflihige 
Entwicklung der Entwicklungslllnder, notwendig sind, 

mit Genugtuung über den erfolgreichen Abschluß der 
UJ:UgII8y-Runde der multilateralen Handelsverhandlungen auf 

. der vom 12. bis 15. April 1994 in Marrakesch (Marokko) 
abgehaltenen Ministertagung des Handelsverhandlungsaus
schusses und feststellend, daß die ÜbereinkIInfte der Uruguay
Runde" eine historische Errungenschaft darstellen und daß 
von ihnen erwartet wird, daß sie zur StlIrkong der Weltwirt
schaft beitragen und in der ganzen Welt zu einer Zunahme des 
Handels, der Investitionen, der Beschliftjgung und der Ein
kounnen fIIhren und insbesondere in den Entwicklungs11indern 
ein nachhaltiges Wirtscbaftswachstum und eine bestandfIIhige 
Entwicklung ftIrdem werden. 

jeslstellend, daß die ObereiDkllnfte der Uruguay-Runde 
eine betrilchtliche Liberalisierung des internationalen Handels, 
die StlIrkong der multi1nteralen Regeln und Disziplinen zur 
Gewllhrleistung größerer Stabilitllt und Berechenbarkeit in den 
Handelsbeziehungen, die Festlegnng von Rege1n und Diszipli
nen auf neuen Gebieten und die Schaffung eines neuen 
institutionellen Rahmens in Gestalt der Welthande1sorgsnisa
tion bedenten, die mit einem integrierten Mechanismus zur 
Streitbeilegnng ausgestattet ist, der gegen die internationalen 
Handelsregeln versto8ende einseitige Maßnahmen verhindern 
sollte, 

in der Erwllgung. daß die Entwicklungslllnder einen wich
tigen Beitrag zum Erfolg der UJ:UgII8y-Runde geleistet haben, 
indem sie sich insbesondere der Herausforderung der Refor
. men und Maßnahmen der Hande1s1iberalisierung gestellt ha
ben, und betonend, daß es gilt, positive Maßnahmen zu ergrei
fen, um zu gewilbrleisten, daß die Entwicklungslllnder, ins
besondere die am wenigsten entwickelten Länder, an dem 
Wachstum des internationalen Handels in einem Umfang An
teil haben, der den BedfJrfnissen ihrer wirtscbaftlichen Ent
wicklung entspricht, 

,. SIebe dle JI_JndODM 2904 (XXVJI). 3112 A tmd B tmd 3413. 

sowie in der ErwlJgung, daß die Pm e der subreglonalen 
und regionalen Wirtschaftsinteon, lI8.1IIOJItiich auch 
zwischen Entwicklungsillndern, die in den le1zten Jahren 
zugenommen haben, dem Welthandel eine beJ:rilchrljcbe 
Dynamik . verleihen und vermehrte Hande1s- und Entwick
lungsm6glicbkeiten für alle Länder schaffen, und betonend, 
daß sich die Mitgliedstaaten und die enJsptecbenden Zu
sammenschlüsse bem.Dhen sollten, nach außen offen zu bleihen 
und das multilaterale Handelssystem zu nnterstl1tzen, damit die 
positiven Aspekte solcher Integrationsabmachungen erhalten 
bleiben und ihre dynamischen Wacbstnmseffekte auch 
weiterhin zum Tragen kommen, 

ihmr Besof81ÜS Ausdruck verleilumd, daß die am wenigsten 
entwickelten Länder und die Nettonahrungsutittellmporteure 
unter den Entwicklungslllndern während des Reformpro
granpns, das zu einer größeren Liberalisierung des Agrarban
dels fiIhrt, negative Auswirkongen verspüren können, was die 
Verfllgbarkeit ausreichender Mengen an GrundnaImmgs
mitteln aus externen Quellen zu vernünftigen Bedingungen 
beIrifft, nameatlich auch kurzfristige Schwierigkeiten bei der 
Finanzierung von kommerziellen Importen von Grund
nahrungsmitteln in einer norma1en Menge, und in diesem Zu
sammenhang unterstreichend, wie wichtig die Schaffung 
geeigneter MechaniSIDen ist, wie in Ziffer 3 des Beschlusses 
der Schlußakte über die Etgebnisse der IDIdti1ateraien Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde8 über Maßnahmen 1m 
Zusammenhang mit den m6glichen negativen Answirkungen 
des ReformptOgramms auf die am weuigsten entwickelten 
Länder und die Nettonalmmgsmittellmporteure unter den 
Entwicklungsillndem vorgesehen, sowie betonend, daß es 
notwendig ist, die besonderen BedIItfnisse der sm wenigsten 
entwickelten LIlnder laufend zu verfolgen und auch weiterhin 
positive Maßnahmeo anzustreben, die die Ausweitung der 
Handelsmög1ichkeiten zngunaten dieser Länder erleichtern, 

in der ErkenntnJs, daß es wichtig ist, insbesondere den 
afu1caniscben Ländem und den JnseIstaaten unter den Entwick
lungsllIndern Hilfe zu gewiIbren, damit sie voll von der 
Umsetnmg der Obereinkünfte der Uruguay-Runde profitieren, 

sowie in der Erkmntnls, daß die volle Integration der 1m 
Umbruch befindlichen Volkswirtschaften in das multilaterale 
Handelssystem positive Auswirkongen auf den Welthandel 
und das weltweite Wmscbaftswachstum und eine bestand
flihige Entwicklung hätte, und in diesem Zusammenhang 
betonend, wie wichtig es ist, daß der Handel der Entwicklungs
llinder mit den 1m Umbruch befindlichen Volkswirtschaften 
sowie die Prot.esse der regionalen Wll!schaftsintegration und 
die Zml"mmenarbeit zwischen den 1m Umbruch befindlichen 
Volkswirtschaften sowie zwischen diesen und den Entwick
lungsllIndern geft\nlert werden, 

nachdrfJcklich hinweisend auf die Notwendigkeit, den 
Zugsng zn und den Transfer von umweltgerechten 'Thchnolo
gien und dem enJsptechenden Know-how, insbesondere 
zugunsten der Entwicklungsillmfer, zu gegenseitig vereinbaxten 
günstigen Bedingungen, nameatIich auch Kon_sions- und 
Vorzugsbedingungen, zu fürdern, zu erleichtern und gegebe
neDf~zum~un~~~gungderN~ 
digkeit des Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums sowie 
der besonderen Bedürfnisse der Entwicklungslinder 1m Hin
blick auf die Umsetzung der Agenda 21, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem BeschluB in 
bezug auf Handel, Umwelt und eine bestandfähige Entwick-
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Jung, den die Kommission flIr bestandflihige Entwicklung auf 
ihrer zweiten Tagung verabschiedet bai", und in diesem 
Zusammenbang im Geiste einer neuen weltweiten Partner
schaft flIr eine bestandfllbige Entwicklung anerkennend, daß 
es beim Herangeben an Umwelt-, Handels- und Entwicklungs
fragen eines ausgewogenen und integrierten Ansatnls bedarf, 

In Anerlumnung der Bedeutung der Schaffung einer Ad
boc-Arbeitsgruppe flIr Handel, Umwelt und Entwicklung im 
Rahmen der Handels- und Entwicklungsknnferenz der Ver
einten Nationen, wodurcb das Zusammenwirken der Konfe
renz mit anderen Institutionen gefördert wird, die ein Mandat 
auf diesem Gebiet haben, insbesondere mit der Weltbandels
organisation und dem Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen, 

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Handels- und 
Entwicklungsrats Ober den zweiten Thil und den wieder
aufgenommenen zweiten Thil seiner vierzigsten Thgung" und 
den ersten Thil seiner einundvierzigsten Tagung" und fordert 
alle Staaten auf, geeignete Maßnahmen zur Umsetzung der 
Ergebnisse dieser Tagungen zu ergreifen; 

2. betont, wie wichtig die Weiterverfo(gung und Überwa
. cbung der Umsemmg der in der VeIpflicbtung von Cartagena 
entbaltenen Politiken und Maßnahmen ist, die auf der im 
Februar 1992 in Cartagena de Indias (Kolumbien) abgehalte
nen achten Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz 
verabscbiedet wurde; 

3. unterstreicht die dringende Notwendigkeit der Han
delsliberalisieg, namentlich durcb einen erbeblicben Abbau 
von Zölten und anderen Handelsscbranken und die Beseiti
gung der diskriminierenden Behandlung in den internationalen 
HandeIsbeziebungen, sowie der Verbesserung des Zugangs zu 
den Märkten aller Länder, insbesondere zu denjenigen der 
entwickelten Länder, damit ein weltweites Wlrtschaftswacbs
tum und eine bestandflibige Entwicklung geflIrdert werden, die 
aJlen LiIndem, insbesondere den Entwicklungslllndem, zugute 
kommen; 

4. unterstreicht tlI4fIerrJem, wie wicbtig die dringende und 
vo11stllodige Durcbfilbrung der in der Schlußakte Ober die Er
gebnisse der multilateralen HandeIsverbnnd1ungen der Uru
guay-Runde entbaItenen ÜbereinkIInfte ist und welcbe Bedeu
tung dem Iulaafttreten des Übereinkommens zur =~~, 
der WeltlumdelsUlganisation bis zum 1. Januar 1995 ; 

S. weist nochdrllcklich daratif hin, wie wicbtig die 
vo11stilndige Umsetzung der in der Schlußakte enthaltenen 
Bestimmungen ist, die den Entwicklungsländern eine beson
dere und differenzierte Bebnnd1ung einräumt, wobei ins
besondere der Situation der am wenigsten entwickelten Länder 
besondere Aufmerlcsamkeit geschenkt wird; 

6. weist ~n:,:kO':ehdrUcklich daratif hin, daß die 
Umsetzung der • der Urugnay-Runde laufend be-
wertet werden muß, damit die Ausweitung des Welthandels 
gewiibrleistet wird und somit weltweit ein nacbbaltiges WIrt-
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scbaftswacbstum und eine bestandfilbige Entwicklung ge
fördert werden; 

7. m/ßbUligt jeden Versuch der Umgehung oder Unter
grabung der tnnltiJater,.( vereiabarten Maßnalunen zur Handels
h'beralisierung durch den Rilckgriff auf einseitige Maßnahmen, 
die Ober die in der Uruguay-Runde vereinbarten hinausgeben, 
und erkIlirt erneut, daß Umwelt- und soziale Belange nicht zu 
protektionistischen Zwecken eingesetzt werden sollten; 

8. erlumnt an, daß zur Förderung eines nachhaltigen 
Wntscbaftswachsfmns und einer bestandfilbigen Entwicklung 
Umwelt- und Hande1spo1itiken einander gegenseitig ergänzen 
sollten, und nimmt in diesem zusammenhang mit Genugtnnng 
Kenntnis von dem auf der Ministertagung des Handels
verhand!ungsauS'!Cllusses gefaSten Bescbloß, einen Ausschoß 
flIr Handel und Umwelt zu schaffen; 

9. weist 1IIlChdrUcklich daraz{hin, wie wichtig es ist, den 
am wenigsten entwickelten Ländern besondere Aufmerksam
keit zu schenken. damit ihre volle Thilnahme an dem multilate
ralen Hande\ssystem gefördert wird, und betont, wie wichtig 
VeIpflichtungen zu besonderen und differenzierten Maß
nahmen zur Milderung etwaiger nacbteiliger Auswirkungen 
der Umsetzung der Uruguay-Runde sind; 

10. weist außerdem nochdrUcklich daratif hin, daß die 
afrikanischen Länder von den Ergebnissen der Uruguay-Runde 
voll profitieren sollten, und unterstreicbt die Notwendigkeit 
der GewIlhrung technischer Hilfe an die afJ'I'kaniscben Liinder, 
um es ihnen zu ermllglicben, unter anderem die Auswirkungen 
der Umsetzung der Schlußakte zu bewerten, damit sie An
passungsmaßna!unen fest1egen können, die es ihnen gestatten, 
ihre Wettbewerbsfllhigkeit zu erhöhen, und die ihnen den 
Zugang zu den Mlirkten der entwickelten Länder erleichtern; 

11. ersucht die Länder, die eine Vorzugsbebnnd1ung ge
währen, VerbesseIungen ihrer PrIIferenzsystee in Erwilgung 
zu ziehen, und bittet darum, daß im Rahmen der Grundsatz
OberprOfung 1995 des Allgemeinen Präferenzsystems mllgli
ehe Anpassungen des Systems geprOft werden, unter Berilck
sichtigung der Ziffern 134 bis 140 der VeIpflichtung von 
Cartagena; 

12. bekrli/tigt die Rolle der Hande1s- und Entwicklungs
konferenz der Vereinten Nationen als. zustllndige Koordinie
rungsstelle im Rahmen der Vereinten Nationen flIr die inte
grierte Behandlung von Entwicklungs- und damit Z!lsammen
hIlngenden Fragen auf den Gebieten Handel. F'manzen, Tech
nologie, Investitionen, Dienstleiatungen und bestandfllhige 
Entwicklung, und ersucbt die Konferenz, ihrer Aufgabe auf 
dem Gebiet des Handels und der Umwelt auch weiterhin nach
zukommen, indem sie insbesondere grundsatzpolitiache Ana
lysen durcbffthrt, konzeptionelle Arbeit leistet und sich um die 
HerbeifUhrung eines Konsenses bemOht, mit dem Ziel, Tnms
parenz und Kobllrenz bei dem Bestreben zu gewilbr\eisten, ein 
synergistisches VerblUtnis zwischen Umwelt- und Handels
politiken herzustellen, und dabei die Arbeiten zu berflcksicb
tigen, die von dem Allgemeinen 7.011- und Handelsabkommen 
und anderen zuständigen regionalen Wlrtschaftsinstitutionen 
durcbgefDhrt werden; 

13. unterstreicht die Notwendigkeit der vo11stilndigen 
Integration der im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften 
SOWle anderer Länder in die Weltwirtschaft, insbesondere 



durch verb lIeu Marktzugang fIlr ihre Exporte. namentlich Handels ist, mit dem Ziel, das Aktionsprogramm fIlr die 
auch durch den Abbau und die Beseitigung von disk:riminie- bestandfilhige Entwicklung der kleinen Inselsfanten unter den 
renden tarifillen und nichttarifliren Maßnahmen im Einklang Entwicklungslllndem34 ZU ergIInzen. das auf der vom 25. April 
mit den multiIaternlen Hande1srege1n, und die weitere Liberali- bis 6. Mai 1994 in Bridgetown abgehaltenen Weltkonferenz 
sierung ihrer Handelssysteme. auch gegenüber den Entwick- Ober die bestandfähige Entwicklung der kleinen lnselstaaten 
lungsländern. und unterstreicht in diesem Zusammenhang unter den Entwicklungslllndern verabschiedet wurde. 
außerdem die NOtzlichkeit von Studien und der Gewllhrung 
technischer Hilfe durch das System der Vereinten Nationen bei 
Handels- und hnndeIsbezogene Problemen. denen sich die im 
Umbruch befindlichen Volkswirtschaften bei ihrer Integration 
in des multilaterale Handelssystem gegenObersehen; 

14. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen. ihre technische Hilfe im Lichte der 
'Obereinldlnfte der Uruguay-Runde neu auszurichten und zu 
verstlIrken. mit dem Ziel. die Kapazität der Entwicklungs
IlInder. innbesondere der am wenigsten entwickelten Länder. 
der afrikanischen Länder und der Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern. zu erhöhen. damit sie wirksam an dem 
internationalen Hande1ssystem teilnehmen können; 

15. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen. Vorschllige dahin gehend zu unterbreiten. 
wie die auf der Ministertagung des Hande1sverhandlungsans
schusses in bezog auf die sm wenigsten entwickelten Länder 
und Länder. die Nettonnhrungsmittelimporteure sind. einge
gangenen Vetpflichtnngen umgesetzt werden köonen. 

92. Plenorsitzung 
19. Dezember 1994 

491100. Besondere Maßnahlße!1 zoguusten der lnseIstaaten 
unter den EntwicklungsUindem 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 451202 vom 21. De
zember 1990 und 47/186 vom 22. Dezember 1992 und ihre 
anderen einschlägigen Resolutionen sowie diejenigen der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen. 

Im Hinblick daratif, daß viele lnselstaaten unter den 
Entwicklungsländern zusätzlich zu den allgemeinen Proble
men, denen sich Entwicklungsländer gegenObersehen. noch 
durch spezifische HandeIs- und Finanzschwierigkeiten benach
teiligt sind und daß viele dieser Faktoren in den lnselstnnten 
unter den Entwicklungsländern gleichzeitig auftreten. was zu 
wirtschaftlicher und sozialer Anfälligkeit und Abhängigkeit 
fiIhrt, insbesondere soweit es sich um kleine undIoder geogra
phisch weit verstreute Länder handelt, 

eingedenk der Tatsache, daß sich die lnselstaaten unter den 
Entwicklungsländern. insbesondere die kleinen lnselstaaten 
mit extrem offenen und instabilen Volkswirtschaften, in den 
neunziger Jahren einem internntionalen wirtschnftlichen Um
feld gegenObersehen. das ihre Handelsmöglichkeiten mögli
cherweise ungllnstig beeinflußt, 

betonend, daß UnterstlItzungsmnalnnen ergriffen werden 
müssen. um es den Inselsfanten unter den Entwicklungslllndem 
zu ermöglichen, aus der Schlußakte Ober die Ergebnisse der 
multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde' 
größtmöglichen Nutzen zu ziehen. 

unterstndchend. wie wichtig die internationale Zusammen
arbeit zur UnterstOtzung der Politiken und Maßnahmen der 
lnseIstaaten unter den Entwicklungsländern im Bereich des 

feststellend, daß zahlreiche Inse1sfaateq unter den Entwick
lungsllIndern zu den sm wenigsten entwickelten Ländern 
gehören. 

1. dankt den Staaten sowie den Organisationen und 
Gremien innerhalb und außerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen. die auf die besonderen BedOrfnisse der Inselstaaten 
unter den Entwicklungsllindern eingegangen sind; 

2. begrqJlt das Aktionsprogramm fIlr die ltestanclfJ!hige 
Entwicklung der kleinen Tnse1stmrten unter den Entwicklungs
IlIndem34 und die Erklllrung von Barbados". die auf der Welt
konferenz über die 1JestamlfJ!hige Entwicklung der kleinen ln
se1staaten unter den Entwicklungslllndem (im folgenden "Kon
ferenz von Barbados" genannt) verabschiedet wurden; 

3. nimml mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs Ober eine Entwicklun~gie fIlr die 
lnselstaaten unter den Entwicklungsländern"'; 

4. begrqJ/t die von den lnseIstaaten unter den Entwick
lungsländern auf nationaler und regionaler Ebene unternom
menen Bemühungen, ihre internationale WettbeweJ:bdlIbjt 
zu erhöhen und ihre Handelsmöglichkeiten auszuweiten; 

5. fordert die internntionale Gemeinschaft atif, alle auf 
der Konferenz von Barbados eingegangenen VetpflichbJngen 
zu erfiIllen und die dort abgegebenen Empfehlungen in die Tht 
umzusetzen sowie die erforderlichen Maßnahmen zu etgIeifen. 
um das Aktionsprogramm wirksam weiterzuveIfolgen, und 
wiederholt im Zusammenhang mit Handels- und Entwick
lungsfragen betreffend lnse1sfaate'l unter den Entwicklungs
llindern die in Ziffer 6 der Resolution 47/186 erlassenen 
Aufrufe; 

6. vermerkt die wertvolle Rolle der Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen bei der UnterstfIt
zung der InseIstmrten unter den Entwicklungsländern, auf die 
in Resolution 47/186 verwiesen wird, und begrilßt die in 
Ziffer 13 ihrer Resolution 49/122 vom 19. Dezember 1994 
getroffenen Vorkehrungen zur Stärkung der Kapazität der 
Konferenz, im Einklang mit ihrem Mandat die erforderlichen 
Forschungs- und Analysearbeiten in Ergänzung der Arbeit der 
Hauptabteilung flIr gruodsatzpolitische Koordinierung und 
bestandfllhige Entwicklung durchzufilhren; 

7. bittet die Kommission fIlr ~geEntwicklung. 
im Verlauf ihrer Thgung 1996 eine hochrangige Gruppe 
einzuberufen. welche die Herausforderungen exÖltmn soll, 
denen sich die Inselstaaten unter den EntwicklungsllIndern 
gegenl!bersehen. insbesondere im Bereich des AuRenhanl.!els. 
und die Kommission bei ihrer ÜbetprIIfung der Umsemmg des 

.. Reporf of the Global Cmiferencs on the SUsItlInBb/e lJswJIopmsJt of 
SmoJl l./mul Devefqplng Staus, Brldgetawn, 2S AprU May 1994 
(A/CONF.I671!1 und Kotr. 1 und 2) (V_lnmgcler VeRIÜIIeII Nadonim, 
Best.-Nr. 94J.18 und KorrIgenda). Kap. I, _I. Anlage n. 

M Ebi,AnlageI. • 
" N491227 und Add.! und 2. 




